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–  Verkürzter Aufenthalt / Frühzeitige Rückkehr
–	 Quarantäne
–	 Lohnausfall
–	 unbezahlte Ferien

Infoblatt für Mitarbeitende

HERBSTFERIEN 2020

Gehst Du dieses Jahr ins Ausland in die Herbstferien?

Wir wünschen Dir schöne  
Herbstferien! Bleib gesund!

Du bist verpflichtet (!) nach Deiner Rückkehr in eine 10-tägige Quarantäne zu gehen.

Quarantäne-Pflicht
Diese Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus Staaten und Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko wurde vom  
Schweizerischen Bundesrat verordnet und gilt auch für Personen, welche «nur» Ferien in diesen Regionen gemacht 
haben. Du musst folgende Schritte zwingend einhalten:
–  Gehe sofort nach der Einreise in Dein Zuhause oder eine andere geeignete Unterkunft.
–	 Du musst Dich während 10 Tagen nach Deiner Einreise ständig dort aufhalten.  

Folge der Anweisung zur Quarantäne (siehe www.bag.ch) 
–	 Melde Deine Einreise innerhalb von zwei Tagen der zuständigen kantonalen Behörde.
–	 Folge den Anweisungen der Behörde.

Kein Lohnersatz bei Quarantäne
Bei einer Quarantäne im Zusammenhang mit der Einreise aus Staaten und Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko  
besteht kein Anspruch auf eine Lohnentschädigung. Sprich Deine Abwesenheit durch die verordnete Quarantäne geht 
zu Lasten von Deinen Ferien oder Überstunden. Falls dies nicht möglich ist, muss die Zeit als unbezahlte Ferien  
überbrückt werden.
Begründung: Du hast Dich bewusst für die Reise in ein Risikogebiet entschieden und bist für den entsprechenden 
Arbeitsausfall verantwortlich. Dies gilt auch, wenn Du nicht mehr oder nur verspätet aus Deinem Ferienland  
zurückreisen kannst.

Ja

Ja

Nein

NeinGehört Deine Reisedestination 
zu den Staaten und Gebieten mit  

erhöhtem Corona-Infektionsrisiko?1

1   �Dazu gehören aktuell (23.09.2020) folgende Europäischen Länder: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Kroatien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Russland, San Marino, Spanien, Tschechien, 
Ukraine. Die vollständige und laufend aktualisierte Liste findest Du unter www.bag.admin.ch. 

Stimme Dich vor Deinen Ferien  
zwingend mit dem Arbeitgeber ab.

Besprecht die Möglichkeiten und Folgen,  
um eine einvernehmliche Lösung zu finden.


